
EN ERGIEAUSWEIS rürwohnsebäude
gemäß den $$ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

gtiltig bis: 08 12A31

Gebäude

Gebäudetyp

Adresse

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude

Baujahr Anlagentechnik

AnzahlWohnungen 5

GebäudenuEfläche A11 45O,7 m2

Anlass der Ausstellung des Energieausweises

fl Neubau [l VermietungAlerkauf I Modemisierung (Anderung / Eweiterung) [ Son-stiges

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden.
Als Bezugsfläche dient die energetische GebäudenuEfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den
allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige
Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen - siehe Seite 4).

6 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt.

- Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche lnformationen zum Verbrauch sind freiwillig.

n Per Enörgieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt.

- Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf i Verbrauch durch I Eigentümer fl Aussteller

tr 
3r?l_filfJffiAä:eis 

sind zusätzliche lnformätionen zurenersetischen Quatität beisefüst.

H i nweise zu r Venirend un g des Energ ieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der lnformation. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich
auf das gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist
lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleieh von Gebäuden zu ermöglichen.
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E N E RG I EAU SWE lS,u,. wohnsebäude
gemäß den $$ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 2009

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

Energiebedarf

17

'.BlC
75

Anforderunqen qemäß EnEV 4

Primärenergiebedarf

lst-Wert 45,5 kWh/(m'.a) Anforderungswert

Energetische Qualität der Gebäudehülle Hrl

lst-Wert 0,408 W/(m'.K) Anforderungswert

Sommedicher Wärmeschqtz (bei Neubau) x

Endenergiebedarf dieses Gebäudes

[Pflichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Angaben z,um EEWärmeG s Vergleichswerte E ndenergie

CO2-Emissionen 3 12,3 kg/(m'?'a)

Endenergiebedarf dieses Gebäudes

kWh/(m'?.a)

D lrl

Erläuterungen zum Berechnu ngsverfah ren

Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen führen können. lnsbesondere wegen standardisierter Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische
Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A*), die im

Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

5 nur bei Neubau
7 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

Registriernummer2 zooazo

(oder:,,Registriernummer wurde beantragt am.

F

Für Enerqiebedarfsberechnunqen verwendetes Verfahren

r Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Verfahren nach DIN V 18599

x Regelung nach $ 3 Absatz 5 EnEV

Vereinfachungen nach $ 9 Absa? 2 EnEV

17,0 twtr(m".a)
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4s,5 kWh/{m,.a)

Primärenergiebedarf dieses Gebäudes

142 kWh/(m"'a)

0,904 W/(m''K)

eingehalten

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des
Wärme- und Kältebedarfs aufgrund des Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG)

g,4. Erdwärmepumff Deckungsanteit: 9O %

Ya

Ya

Ersatzmaßnahmen 6

Die Anforderungen des EEWärmeG werden durch die
Ersatzmaßnahme nach g 7 Absatz 1 Nummer 2

EEWärmeG erfüllt.

Die nach 
"s 

7 Absatz 1 Nummer2 EEWärmeG
verschärften Anforderungswerte der EnEV sind

eingehallen.

Die in Verbindung mit 
"s 

8 EEWärmeG um To

verschärften Anforderungswerte der EnEV sind

eingehalten.

Verschärft er Anforderungswert
Primärertergiebedarf :

Verschärfter Anfor derungswert
für die energetische Qualität der
Gebäudehülle H,':
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7

kWh/(m'?'a)

W/(m''K)

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige Angabe
4 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des $ 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV
6 nur bei Neubau im Fall.der Anwendung von $ 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG

o Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG, 2014


